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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Haider und Kollegen haben 

am 14. Juli 1995 unter der Nr. 1743/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend Subventionen in der EU 

gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Ist seitens der Staatssekretärin Mag. Ederer auszu­
schließen, daß ihr bei ihren Äußerungen über das 
EU-Beihilfenrecht (Wettbewerbsrecht) ein Irrtum unterlaufen 
ist? 

2. Wurden seitens der Staatssekretär in Mag. Ederer bei ihrer 
Aussage, daß Subventionen in der EU grundsätzlich verboten 
sind, die praktischen Aspekte der EU-Subventionspolitik 
gebührlich in Betracht gezogen? 

Wenn ja, wie erklären Sie sich die diesbezügliche Äußerung 
von Staatssekretär in Mag. Ederer? 

3. Unter welchen Bedingungen und in welchen Bereichen sind 
Ihrer Ansicht nach Subventionen durch das EU-Wettbewerbs­
recht möglich? 

4. In wievielen und welchen Fällen hat die Kommission in den 
letzten zwei Jahren Beihilfen (aus öffentlicher Hand) ge­
nehmigt und was wurde seitens der Kommission als Begründung 
dafür herangezogen? 
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Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 3: 

Die von Ihnen zitierte Aussage von Frau Staatssekretärin Mag. 

Ederer ist zutreffend. Die 'Anfragesteller übersehen in diesem 

Zusammenhang, daß es sich bei dem in der Anfrage angesprochenen 

"Subventionsverbot" um eine Grundregel des EU-Rechts handelt. 

Die konkreten einschlägigen Regelungen finden sich im Art. 92ff 

des EG-Vertrags. 

Artikel 92 EG-V normiert die grundsätzliche Unzulässigkeit von 

staatlichen Beihilfen. In der Folge werden in dessen Absatz 2 

und 3 einige Ausnahmen festgelegt, die den zuvor angesprochenen 

Grundsatz jedoch nur bestätigen. 

Im übrigen erinnere ich daran, daß die Ratifikation des 

angesprochenen Vertrags durch den österreichischen Nationalrat 

vorgenommen worden ist. 

Die Bundesregierung wird ihre bewährte wirtschafts- und 

standortpolitische strategie im Rahmen der durch den EG-Vertrag 

normierten Ausnahmetatbeständen zum Wohle der österreichischen 

wirtschaft und der Österreicherinnen und Österreicher 

fortsetzen. 

Zu Frage 4: 

Österreich ist seit 1. Jänner 1995 Mitglied der Europäischen 

Union und verfügt daher nicht über unmittelbare Daten, in wie­

vielen und welchen Fällen die Kommission in den letzten zwei 

Jahren Beihilfen genehmigt hat. Ich weise darauf hin, daß der­

artige Entscheidungen der Kommission im Amtsblatt der Europäi­

schen Gemeinschaft veröffentlicht werden. Darüber hinaus soll­

ten die zuständigen Dienststellen der Kommission, insbesondere 
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die Generaldirektion IV, über diesbezügliche Daten verfügen. 

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, daß Entscheidungen 

der Kommission über die Gewährung von Beihilfen auf der Grund­

lage und in den Grenzen des Artikels 92 EG-Vertrag getroffen 

werden. 
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